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Ein Tag im Leben des 

Eduard Info aus E.

… ein ganz normaler Tag …

Der Info-Ed ist erreichbar unter
info-ed@datenschutz.rlp.de



Info-Ed fährt mit seinem Auto zum Bahnhof in I.

In I. parkt Info-Ed auf dem 
Park-&-Ride Parkplatz.

Auf dem Weg dorthin 
muss er tanken.



Ed hat noch genug Zeit um 
Bargeld am Automaten zu 
ziehen und sich eine Zeitung 
zu kaufen, …

… bevor er mit dem 
Regionalexpress nach M. 
fährt und dort den Bus zu 

seinem Arbeitsplatz nimmt.



Pünktlich erreicht Info-
Ed seinen Arbeitsplatz.

Auf dem Weg zurück zum 
Arbeitsplatz überquert 

er den Marktplatz.

In der Mittagspause hat 
er einen Termin beim 
Radiologen im Ärzte-
haus um die Ecke. 



Nach der Arbeit erledigt Ed 
noch ein paar Besorgungen im 
Kaufhaus, …

… der Drogerie …

… und im 
Gartenfachmarkt.



Dann macht sich Info-Ed auf den Heimweg.



Auf der Heimfahrt hält Info-Ed noch 
kurz beim Fast-Food Restaurant.

Endlich Zuhause! 
Da entdeckt Info-Ed, dass auch sein Nachbar eine Kamera installiert 
hat, um seinen PKW zu überwachen. Na der kann was erleben!!



Insgesamt 82 Kameras

haben Info-Ed auf seinem heutigen Weg 
begleitet, 

5 Kameras von Behörden.

Videoaufzeichnungen allein dieses Tages 
sind bis zu 6 Wochen gespeichert!



Tankstelle: 5 Kameras

Parkplatz: 4 Kameras

Bankautomat: 1 Kamera

Buchhandlung: 3 Kameras

Bahnsteig: 3 Kameras

Regionalexpress: 4 Kameras/Waggon

Hauptbahnhof: 3 Kameras

Bus: 3 Kameras

Arbeitsplatz: 1 Kamera im Eingangsbereich



Wartezimmer: 1 Kamera

Marktplatz: 3 Kameras

Kaufhaus: 15 Kameras / Stockwerk

Drogerie: 12 Kameras

Gartenfachmarkt: 6 Kameras

Rückweg: 18 Kameras

Drive-In: 1 Kamera

Nachbar: 1 Kamera

Aufgefallen ist Info-Ed nur diese  
eine Kamera des Nachbarn!



Ausmaß der Videoüberwachung (VÜ)

Großbritannien: ca. 4.500.000 VÜ-Anlagen

Deutschland: 800.000 VÜ-Anlagen?
Rheinland-Pfalz: ?

Tendenz: rapide ansteigend!



Bestandsaufnahme zur VÜ in RLP
in öffentlich zugänglichen Räumen

Umfragen des LfD 2008/2009
im Bereich der öffentlichen Hand:

- Ministerien
- Schulen
- Hochschulen
- Polizei 
- Gerichte / JVA
- Kommunen
- öffentl. Verkehrsbetriebe
- Krankenhäuser



Stichproben und Eingaben im Privatbereich

- Supermärkte / Kaufhäuser

- Einkaufspassagen
- Restaurants / Systemgastronomie
- Freizeitanlagen
- Ärzte
- Schienennahverkehr
- Tankstellen
- Industrie
- Nachbarschaft



Bestandsaufnahme

Insgesamt wurden 2.673 öffentliche Stellen in RLP befragt
+ 2.275 Ortsgemeinden einbezogen

und zahlreiche Stichproben im privaten Bereich
– z.B. Tankstellen (150), Sparkassen (930) – gemacht.

Insgesamt wurden Informationen zu mehr als 6.000 Stellen erhoben.

Ergebnisse

- mehr als 3.000 Kameras von öffentlichen Stellen und mehr 
als 8.500 Kameras im privaten Bereich dokumentiert

- Schätzung: Allenfalls jede 10. Überwachungskamera ist in 
öffentlicher Hand, daher mindesten 30.000 Kameras in RLP 



Abgefragt wurden 10 Parameter

• überwachte Bereiche

• Kamerafunktionen (schwenkbar / zoombar / audio / 
Bewegungsmelder / Attrappen)

• Monitoring oder Aufzeichnung

• Zeitraum der VÜ

• Gründe/Anlässe für VÜ

• Kennzeichnung der Kamera

• Zugang zum Überwachungssystem

• Zugriff auf die Speichermedien

• Dauer der Speicherung

• Einschätzung des Betreibers zum Erfolg der VÜ



Videoüberwachung 

in 

Ministerien



2 bzw. 3 TageDauer der Speicherung:

1 Ministerium sowie StK
beides

5 Ministerien nur 
Monitoring

Monitoring oder 
Aufzeichnung

1 Ministerium macht keine 
Angaben

Bei 2 Ministerien wird 
(noch) nicht auf VÜ
hingewiesen

Für 3 Ministerien ist die 
gut sichtbare Anbringung 
der Kameras bzw. 
Attrappen ausreichend

Kennzeichnung der 
Kamera

Innenhof, 
Besucherparkplatz 

Aufzüge
Zufahrten, insbes. 
Tiefgaragen 

Gebäudeeingänge
Platzierung der 
Kameras, Rangfolge 
nach Häufigkeit

Sicherheitstechnische 
Empfehlungen des LKA

Vermeidung von 
Vandalismusschäden wie 
Verschmutzungen und 
Sachbeschädigungen

Vermeidung von Einbruch 
und Brandstiftung

Zugangskontrolle aus 
Sicherheitserwägungen

Häufigste 
Gründe/Anlässe für VÜ, 
Rangfolge nach 
Häufigkeit

StK, ISM
Ministerium mit den 
meisten Kameras

5
durchschnittliche Zahl 
der Kameras

37
absolute Zahl der 
Kameras, ohne 
Attrappen

14
absolute Zahl der VÜ-
Anlagen

Auswertung Ministerien
7 Ministerien in Mainz sowie Staatskanzlei (Rücklauf: 100%)



Bewertungen des LfD

- Reines Monitoring zum Objektschutz zulässig, 
sofern Hinweispflichten erfüllt sind (Mängel in 6 von 7 Ministerien),
Aufzeichnung nur im Einzelfall zulässig 

- Durch VÜ dürfen keine Hauseingänge, Fenster usw. von 
Privathäusern erfasst werden

- VÜ-Attrappen rechtlich problematisch



Videoüberwachung 

in und an

Schulen



Auswertung Schulen

1757 angefragte Schulen, 1184 Rückläufe (68 %)

� Ergebnis:
VÜ-Anlagen in Schulen: 85 mit 192 Kameras (2004: 0 bekannt) 
weitere Anlagen geplant
relative Zahl: 7,2 % der Schulen

Regionale Besonderheiten: Mainz/LU hoch, Trier/Koblenz niedrig

� Überwachte Bereiche
Eingangsbereiche, Hofbereiche, Flure, Foyers, Vorräume von Toiletten

� Kamerafunktionen
- in der Regel einfache Kameras ohne Zusatzfunktionen
- VÜ-Attrappen: in 4 Schulen (13 Stück)

� Monitoring � Aufzeichnung
reines Monitoring: 14 (= 16,5%) ständig: 34 (= 40 %)

zeitweise: 37 (= 43,5 %)



� Grund für VÜ
- vorgefallene Straftaten: Vandalismus, Einbrüche, unbefugte Nutzung
- befürchtete Straftaten

- Vorgabe des Gebäudeeigentümers / Modernisierung des Schulgebäudes

� Kennzeichnung der Kameras
30 % fehlerhaft (kein Hinweis / verantwortliche Stelle unklar)

� Zugriff auf die Speichermedien

Schulleitung (58), Hausmeister (51, davon 13 ohne Schulleitung),
z.T. Schulträger, DSB, EDV-Administrator, z.T. via Internet

� Dauer der Speicherung

Löschfristen: 24 h bis 3 Monate (100 Tage bei überlaufendem Speicher)

im Schnitt ca. 2 Wochen

� Einschätzung des Erfolgs der VÜ

Zufriedenheit der Schulen mit VÜ sehr hoch, 

zahlreiche Berichte über Ende von Vandalismus und Einbrüchen

� Kuriosum : Schule in Idar-Oberstein beklagt Diebstahl von Videokamera bei 
Einbruch



Bewertungen des LfD

VÜ nur zulässig zur Aufgabenerfüllung oder 
zur Wahrnehmung des Hausrechts (�i 34 LDSG)

Aufgabenerfüllung : Aufsicht über Schüler nur durch Lehrpersonal, 
nicht durch VÜ

Hausrecht : 
- konkrete Gefahr

belegbare Vorkommnisse in der Vergangenheit dieser Schule 
rechtfertigen die Annahme einer auch künftig zu erwartenden, 
schwerwiegenden Beeinträchtigung der Schutzgüter

- Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips

=> Nicht generell unzulässig



Ergebnis
- Ein Großteil der VÜ an den überprüften Schulen in  RLP ist 

nachbesserungsbedürftig
> Überwachung von Schülern während des Schulbetriebs
> Hinweispflicht verletzt
> Einsatz von Attrappen problematisch
> VÜ-Konzept fehlt
> Speicherdauer von maximal 72 Stunden überschritten
> Tabubereiche: Toilettenbereich, Aufenthaltsräume, Kantine

- möglich bleibt: 
> VÜ außerhalb des Schulbetriebs

>> im Eingangsbereich / öffentlich zugänglicher Schulhof / 
schwer einsehbare Bereiche



Folgerung

- Nachbesserung vorhandener VÜ
- Sensibilisierung von Schulen und Schulträgern
- verbesserte Information der Schulen (Orientierungshilfe) 

gemeinsam mit dem Bildungsministerium



Videoüberwachung 

an 

Hochschulen /

Fachhochschulen



Auswertung 
Hochschulen/Fachhochschulen

12 angefragte Hochschulen, 12 Rückläufe (100 %)

� Ergebnis : 100 % der Hochschulen betreiben Videoüberwachung

Zahl der VÜ-Anlagen: 38  mit insgesamt 250 Kameras
durchschnittliche Zahl der Kameras: 21

Hochschulen mit besonders vielen Kameras: 
Mainz als Spitzenreiter der Universitäten mit 74, 
Trier als Spitzenreiter der Fachhochschulen mit 56

� Überwachte Bereiche 

PC-Pools und EDV-Labore, Bibliotheken, Eingangsbereiche, nicht 
einsehbare Außenbereiche, Spinde, Toilettenvorräume



� Aufzeichnung
zu 90 %, zu 75 % ganztägig

� Zugriff auf die Speichermedien
nur ausnahmsweise schriftliche Regelung zu Zugriff und Auswertung

� Dauer der Speicherung
Löschfristen:  24 h bis 4 Wochen

im Schnitt ca. 6 Tage

� Kuriosum:
Rechtsmedizin Uni Mainz : VÜ zur Sicherung des Leichengewahrsams

– dem LfD ist nicht ganz klar, wer hier überwacht wird –



Bewertungen des LfD
VÜ zur Wahrung des Hausrechts zulässig
Nicht zulässig in Tabubereichen: Toilettenvorräume / Mensen / Hörsäle

Häufige Verstöße
- VÜ-Konzept fehlt
- Hinweispflichten verletzt
- Speicherdauer zu lang

Folgerung
- Abbau und Nachbesserung vorhandener VÜ
- Sensibilisierung der Studentenschaft und Hochschulverwaltung
- Einheitliche Regelung zur Zuständigkeit für VÜ-Anlagen
- Orientierungshilfe mit Bildungsministerium



Videoüberwachung 

bei der 

Polizei



Auswertung Polizeibehörden

Befragung sämtlicher Polizeibehörden in RLP: 

Landeskriminalamt, 5 Polizeipräsidien, Bereitschaftspolizei, 
Wasserschutzpolizei, Landespolizeischule
(ca. 300 Behörden, Rücklauf 100 %)

absolute Zahl der Kameras: 1141

VÜ-Attrappen: keine

611 Funkstreifenwagen mit digitaler VÜ



� VÜ findet statt:
1. Sicherung von Liegenschaften 
2. zur Verkehrsüberwachung

85 Kameras im mobilen Einsatz
3. Veranstaltungen / Versammlungen
4. VÜ in Gewahrsamseinrichtungen (nicht-öffentlicher Raum)

� VÜ findet nicht statt:
- keine stationäre VÜ zur Kriminalitätsbekämpfung in Rheinland-Pfalz
- Keine automatische Kfz-Kennzeichenerfassung

Bewertungen des LfD
- zurückhaltender Einsatz von VÜ
- detaillierte Dienstanweisungen des ISM

Ergebnis
kein Handlungsbedarf für LfD



Videoüberwachung 

bei der 

Justiz



Auswertung Justiz

Befragung von 70 Gerichten 
und 10 Justizvollzugsanstalten in RLP (Rücklauf 100 %)

� Ergebnis Gerichte:

- 22 VÜ-Anlagen (Anzahl Kameras deutlich höher)

- in der Regel Monitoring, 
nur 3 Gerichte mit Aufzeichnung (bis zu 10 Tagen)

� Ergebnis JVA:

- umfangreicher Einsatz von VÜ in allen JVA (Innen- und 
Außensicherung)

- Problem: besonders gesicherte Hafträume / Überwachungshafträume
(Aufzeichnung und Speicherfristen)

- Problem: Besuchsräume JVA (Hinweise auf VÜ fehlen)



- Problem: Außensicherung mit Aufzeichnung mit hoch 
auflösenden schwenkbare Kameras (Sichtbereich öffentlicher 
Raum: Verkehrsflächen / angrenzende Wohnbebauung)

Bewertungen des LfD
Gerichte weitgehend in Ordnung, 
JVA überprüfungsbedürftig

Ergebnis
- Handlungsbedarf LfD hinsichtlich JVA
- Orientierungshilfe Justiz in Vorbereitung



Videoüberwachung 

in den 

Kommunen



Auswertung Kommunen

236 angefragte Kommunalverwaltungen (Rückläufe: 79,5 %)

davon 192 Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden, 
8 große kreisangehörige Städte, 24 Kreisverwaltungen, 12 kreisfreie 

Städte

einbezogen über die Verbandsgemeinden: 2257 Ortsgemeinden

� Ergebnis
Zahl der gemeldeten Kameras: 424

� Regionale Besonderheiten
Städte hoch, Eigenbetriebe hoch 



� Einzelfälle mit besonders hohen Zahlen :
städt. Parkhäuser Ludwigshafen 47 Kameras
Tiefgaragen Montabaur 29
Museum LU 38
Museum TR 20
Hallenbad ZW 30

� Überwachte Bereiche
Eingangsbereiche der Verwaltung, Außenbereiche von 
Liegenschaften, Museen, Hallenbäder, Parkhäuser

� Monitoring oder Aufzeichnung
i.d.R. Aufzeichnung

� Dauer der VÜ
zur Hälfte ständig



� Kennzeichnung der Kamera
26 Fälle: Nein 

� Zugriff auf die Speichermedien
durchweg ohne Regelung

� Dauer der Speicherung
3 Minuten bis 3 Monate

� Sonderfall: Webcams
mit direkter Übertragung ins 
Internet



� Einzelauswertung:
- Stadt Mainz komplett befragt: 

> Ämter der Stadt: 19 Kameras
> Feuerwehr: 16
> Schulen: 16
> Museen/Theater: 11
> Altenheime: 3
> Parkhäuser: 219
> Busse: 36

- Stadt Koblenz : keine Angaben
- älteste VÜ-Anlage: 1980 (Schwimmbad Loreley)

� Kuriosum : 
- Krematorium: VÜ einer Trauerhalle ohne Hinweis!!

geführt durch 
stadtnahe Betriebe



Bewertungen des LfD

- VÜ-Konzept fehlt

- Hinweispflicht oft vernachlässigt

- Attrappen problematisch

Ergebnis
Wohl kaum eine im kommunalem Bereich installierte VÜ ist 
vollständig rechtmäßig 

Aufklärung über hohe Kosten und laufenden Aufwand für 
rechtmäßige und effektive VÜ



Videoüberwachung 

durch 

öffentliche Verkehrsbetriebe



Auswertung Öffentliche Verkehrsbetriebe
11 Verkehrsbetriebe befragt, 10 Antworten (Rücklauf 91 %)
� Anzahl der VÜ-Anlagen: 5 (1 in Planung)  = 50 %

� Gesamtzahl der Kameras : 289 

� Grund der VÜ : Vandalismus, Sicherheit von Fahrgästen und Personal

� Überwachte Bereiche : in Bussen, an Haltestellen und 
Fahrkartenautomaten

� Hinweis auf VÜ : ja (100 %)

� Aufzeichnung : 4 von 5 (z.T. auch Monitoring)

� Dauer der Speicherung : 48 – 72 h

� Zugriffsregelung ordnungsgemäß

� Beteiligung betrieblicher DSB : 100 %

� Einschätzung des Erfolgs der VÜ : weit überwiegend positiv



Bewertung des LfD

- hinreichender Anlass für VÜ im Einzelfall?
� Gefahr der flächendeckenden VÜ

- ordnungsgemäß durchgeführte VÜ in Mainz

- Monitoring zweifelhaft, soweit kein eigenes Personal hierfür 
(Fahrer überfordert)



Videoüberwachung 

in

Krankenhäusern



Regel: 1 Woche, 
automatische 
Überschreibung

Bis zu 30 TagenDauer der Speicherung:

Ärzte und 
Therapeuten

Mitarbeiter Technik u. 
Pforte

Mitarbeiter EDVZugriff auf die Speichermedien

In 14 Krankenhäusern 
erfolgt nur Beobachtung

Monitoring oder Aufzeichnung

8 Krankenhäuser, in 
denen nur Beobachtung 
stattfindet, haben mit 
„nein“ geantwortet

Kennzeichnung der Kamera

Apotheke, 
Rechenzentrum

KassenautomatParkhaus u. –platzEingangsbereichePlatzierung der Kameras

Kontrolle 
Eingangsbereiche

Vermeidung u. 
Aufklärung von 
Brandstiftung

Sicherheitserwägung

Vermeidung u. 
Aufklärung von 
Vandalismus u. 
Diebstahl

Häufigste Gr ünde/Anl ässe f ür VÜ

16: Barmherzige Brüder 
Trier, kirchlich

22: Stiftungsklinikum 
Mittelrhein

25:Pfalzklinikum, ö-r.30: Klinikum Worms ö.-r.Einzelf älle mit besonders hohen Zahlen

8,2durchschnittliche Zahl der Kameras

62 nur zur 
Beobachtung

253absolute Zahl der Kameras

Auswertung Krankenhäuser
Abfrage bei 99 Krankenhäusern, 44 Rückmeldungen (44%)

31 Krankenhäuser mit Videoüberwachung = 70,5 %



Bewertung des LfD

VÜ in Krankenhäusern nur mit 
äußerster Zurückhaltung!

Grund: Gesundheitsdaten = besonders schützenswerte 
personenbezogene Daten

VÜ-Konzepte oft nicht vorhanden, obwohl dringend erforderlich

Problemfälle
- Neurologie: VÜ und Aufzeichnung „zum Zwecke der Beweisführung 

bei Einbringung illegaler Drogen“
- Zweck VÜ: Polizeirecherche Verkehrsdelikte (VÜ auf Nachfrage 

Polizei)

Ergebnis :- Handlungsbedarf in zahlreichen Fällen
- Krankenhäuser sind keine Polizeibehörden



Videoüberwachung

durch

Private 



Videoüberwachung durch Private
Grundlage: eigene Stichproben, Eingaben und 

Erkenntnisse anderer Datenschutzbehörden

- Supermärkte / Kaufhäuser

- Einkaufszentren/-passagen

- Restaurants / Systemgastronomie

- Freizeitanlagen

- Ärzte

- Schienennahverkehr

- Tankstellen

- Industrie

- Nachbarschaft



Supermärkte / Kaufhäuser
Grund: Verhinderung von Eigentumsdelikten (�i 6 b BDSG)

Hohe Zahl an Kameras: 10 bis 50/Markt

Probleme

� Kennzeichnung teilweise unzureichend: 

- heimliche VÜ in Anlieferbereichen

- Bildschirme am Eingang ersetzen keinen Hinweis

� Mitarbeiterüberwachung

� Einsatz von Hightech-Gerät (Speed Domes)

� zukünftige Gefahr: Datenvernetzung (etwa mit RFID) 



Einkaufspassagen

In fast allen großen Städten überwiegend mit VÜ

Probleme
� Erforderlichkeit 
� Verantwortliche Stelle schwer zu ermitteln
� Hinweispflichten missachtet

Bewertung des LfD
- Zulässig: Allenfalls an Ein-/Ausgängen 
- Unzulässig: > Aufnahme von Schaufensterfronten

> in gastronomischen Einrichtungen



Restaurants / Systemgastronomie
Auch in RLP zunehmende Tendenz von VÜ
standardmäßiger Einsatz u.a. bei McDonalds, Burger King, Pizza-
Hut, aber auch in Schnellimbisse, Eisdielen, Szenekneipen  …

Bewertung LfD
Gastronomie grundsätzlich von VÜ freihalten

Schwerpunkt ungestörter Kommunikation und persönlicher 
Lebensgestaltung

zukünftig strenge Kontrolle 
Ahndung mit Bußgeld



Freizeitanlagen

� Beispiel: Schwimmbäder

- Monitoring sinnvoll, aber nur bei eingriffsbereitem Personal

- Unfallverhütungsvorschriften UVV „Schwimmbad-
Wasserattraktionen“
bisher datenschutzrechtlich ungeprüft

- Ausblendung besonders schutzbedürftiger Zonen: 
Umkleidekabinen / Saunabereich



Ärzte

� Eingaben an den LfD
- VÜ in Wartezimmern
- VÜ am Tresen

� Umfang VÜ in Arztpraxen? 
keine Kenntnis der Landesärztekammer / Umfrage geplant

� Die Landes-Ärztekammer vertritt aktuell folgende Position: 

Reine Überwachung sei wohl nicht von Rechtsgrundlage erfasst und 
stelle zudem keine gute Grundlage für ein vernünftiges Arzt-
Patienten-Verhältnis dar.

Bewertung
VÜ in Arztpraxis grundsätzlich unzulässig



Schienenpersonennahverkehr

Eingerichtete VÜ
- VÜ auf der Mittelrheinstrecke (LU-MZ-KO) seit Dezember 2008
- VÜ auf Nebenstrecken (Hellertalbahn/Dreiländerbahn)

Geplante VÜ

- ab Dez. 2009: Nahverkehrszüge Strecke 
Koblenz / Trier / Perl (DB)

- ab Dez. 2009: Boppard-Emmelshausen

- ab Dez. 2010: Ausweitung geplant (Fa. Transregio)

- Ausschreibungen der SPNV-Aufgabenträger:
- Komplettüberwachung der Fahrgastinnenräume mit Ausnahme 
der Toiletten

- Ziel: Gesichtserkennung möglich
mittelfristig: alle Fahrzeuge des SPNV-Nord mit VÜ



Bewertung des LfD

Kein eingriffsbereites Monitoring, daher nur geringer Effekt für
Sicherheit der Fahrgäste

Speicherdauer von 2 Wochen problematisch

Weitergabe an Bundespolizei problematisch

Folgerungen

- Widerstand gegen flächendeckende Einführung der VÜ
- LfD wird sich gegenüber Betreibern / ausschreibenden Stellen 

für differenzierte VÜ einsetzen



VÜ von Bahnhöfen

Konzept: 14 Bahnhöfe mit insgesamt 92 Kameras

- Mainz Hbf, Mainz-Mombach, Mainz-Nord, Mainz-Süd, 
Mainz-Waggonfabrik, Bingen Hbf, Bingen Stadt, Bingen-
Gaulsheim, Budenheim, Ingelheim, Kaiserslautern, Koblenz Hbf 
Montabaur, Scheuerfeld (Sieg):   VÜ (+)

- Trier, Ludwigshafen:   VÜ (-)

Bewertung des LfD

Keine routinemäßige VÜ von Kleinstbahnhöfen



Tankstellen

ca. 600 Tankstellen in RLP
Stichprobe VÜ-Konzept Aral mit 150 Tankstellen

� VÜ Anlagen : 100 % aller Marken-Tankstellen
im Durchschnitt 10 Kameras 
(Kosten: 1000 €/Kamera)

� Überwachte Bereiche:
Zapfsäulen, Nachtkasse, Shop, Waschanlage
Hinweisschilder auf VÜ: ja

� Speicherfrist : 3 Tage 
(aber: abhängig von Speicherkapazität)



� Probleme 
- Vorabkontrolle durch betrieblichen DSB erforderlich
- Mitarbeiterüberwachung
- Datenabfragen durch Polizei

Bewertung des LfD
Standardisierte VÜ, idR unproblematisch

VÜ des Personals unzulässig

Bestellung bDSB

kein Datentransfer für fremde Zwecke 
(Polizei / StA nur bei eigener Befugnis)



Industrie

� BASF Ludwigshafen

extern: Werkschutz zahlreiche Kameras, u.a. Wärmebildkameras
intern: - Kameras Feuerwehr/Umweltschutz

- Prozessbeobachtung

- nur Monitoring! (auch in Betrieben nach SÜG)
- keine Arbeitnehmer-Überwachung per VÜ
- gut: Piktogramme mit Hinweis auf verantwortliche Stelle

� Fazit: 
BASF beim Datenschutz vorbildlich

überzeugendes abgestuftes Konzept 
(keine VÜ Arbeitnehmer / Monitoring / Aufzeichnung)



In der Nachbarschaft

� VÜ des eigenen Grundstücks zulässig
- Hinweis an Zugängen erforderlich
- problematisch: Betroffenheit Nachbar und Öffentlichkeit

� Zuständigkeit LfD? 
nicht für ausschließlich persönliche oder familiäre Zwecke 
(Abgrenzung: geschäftliche/wirtschaftliche Zwecke, �i 1 Abs. 2 BDSG)

=> LfD grundsätzlich nicht zuständig, sondern Zivilgerichte

� Fazit
LfD hilft weiter, um Überwachungszweck zu klären
bei wirtschaftlichem Zweck (inkl. Verbreitung im Internet) 
Überprüfung, ansonsten Hinweis auf Persönlichkeitsrechte und deren 
zivilgerichtliche Durchsetzung



Auswirkungen der Videoüberwachung

� Positive Auswirkungen VÜ

- Subjektiv

Gefühl von Sicherheit für einen Teil der Bevölkerung 

- Umfrage VÜ ULD 11/2004

> 60 % meinen, ihre Sicherheit würde durch VÜ erhöht

> knapp 30 % wünschen mehr VÜ

> 60 % der Befragten nehmen VÜ im eigenen Umfeld nicht wahr

> 75 % fühlen sich über VÜ in ihrem Umfeld nicht hinreichend 
informiert (Angst vorm Überwachungsstaat)

> 80 % wollen mehr über VÜ wissen



- Präventiv

> VÜ wirksam bei Kfz-bezogener Kriminalität und bei 
Eigentumsdelikten

> starker Rückgang von Straftaten in Parkhäusern 

> VÜ auch effektiv zur Diebstahlsvorbeugung in Geschäften

- Repressiv

> Aufklärung von Straftaten



� Nachteile der VÜ

- Überwachungs- und Anpassungsdruck

- Voyeurismus

- Lähmung der Hilfsbereitschaft und 
des Verantwortlichkeitsgefühls

- lediglich Verlagerungseffekte

- anspruchsvolle Technik

- Kosten der VÜ



� Kritische Stimmen
„Milliardenschwere Investitionen in ein landesweites System von 
Überwachungskameras haben in Großbritannien die Kriminalität 
kaum eingedämmt. Das Netz mit mehr als vier Millionen 
Videokameras sei ein 'völliges Fiasko', erklärte jetzt der Chef 
Scotland Yard-Abteilung für Video-Überwachung, Mike Neville.“
6. Mai 2008

http://www.n-tv.de/Kameras_schrecken_nicht_Big_Brother_versagt/ 060520083109/959237.html

„Die VÜ in GB erfüllt einen ihrer Hauptzwecke, die präventive 
Verbrechensverhütung, in den meisten Fällen nicht“.
Nino Leitner, CCTV (closed circuit tv), 2006 (FH Salzburg)

Bericht brit. Innenministerium 2007: 80 % der Kameras liefern keine 
Bilder von einer Qualität, welche die Identifizierung von Personen 
erlauben würde



��� � VÜ ist kein Sparmodell
Da die Überwacher Studien zu Folge bereits nach 20 Minuten 95 % der 
Vorgänge auf den Monitoren nicht mehr registrieren (Reizüberflutung / 
Langeweile), setzt effektive Überwachung zwei Operateure pro Kamera und 
Bildschirm voraus, die sich im 15 Minuten Takt abwechseln.
Glatzner, Die staatliche VÜ des öffentlichen Raumes als Instrument der Kriminalitätsbekämpfung, 2006, 60 f.

� Gewinner der VÜ
ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie)

Sicherheitspolitiker, die symbolische Politik betreiben
Umsatzsteigerung 10 % /Jahr



Datenschutzrechtliche Bewertung

� Jede VÜ ist ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, denn alle Menschen 
haben das Grundrecht, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, ohne dass 
ihr Verhalten durch Kameras aufgezeichnet wird.

� Die VÜ erfasst unvermeidbar völlig unverdächtige Menschen mit ihren 
individuellen Verhaltensweisen. 

� Daher ist VÜ immer begründungsbedürftig und darf nur offen erfolgen, 
sie ist stets auf das notwendige Maß zu beschränken und bedarf in 
zeitlicher Hinsicht der regelmäßigen Überprüfung (jährliche 
Evaluationspflichten)



� Vor der Einrichtung einer VÜ müssen alle Alternativen hierzu 
geprüft und bewertet werden. 
VÜ kann nur die ultima ratio sein.

� Jede Einrichtung einer Videoüberwachung sollte der 
datenschutzrechtlichen Vorabkontrolle unterzogen werden. 

� Der Zweck der Videoüberwachung muss konkret vor der 
Überwachung schriftlich festgelegt werden (�i 34 Abs. 3 LDSG).

� Während der VÜ müssen die Zweckbindung, die differenzierte 
Abstufung zwischen Aufnahmearten, die deutliche Erkennbarkeit 
der VÜ sowie die Löschung der Daten binnen kurzer Fristen strikt 
und dauerhaft sichergestellt werden. 



� Rechtskonforme VÜ ist planungsintensiv, kostspielig, aufwändig und 
nur begrenzt effektiv. VÜ ist nur bei optimaler technischer und 
personeller Ausführung erfolgversprechend und daher 
verhältnismäßig.

� Die Beweislast für die Zulässigkeit der VÜ liegt beim Betreiber! 

� Die flächendeckende Videoüberwachung muss verhindert werden, 
da die Gefahr besteht, dass diese Entwicklung zur einer 
Überwachungsinfrastruktur führt.

� Mögliche Rechtsverletzungen können aus personellen Gründen nur 
unzureichend staatlich geahndet werden (Vollzugsdefizit). Effektiver 
Rechtsschutz der Betroffenen wird auch nicht durch die Zivilgerichte 
gewährt.



V. Ausblick

Zukünftige Tätigkeit des LfD



info-ed@datenschutz.rlp.de


